
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/10/23 2003/12/0199
 JUSLINE Entscheidung
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Index

63/02 Gehaltsgesetz

64/03 Landeslehrer

Norm

GehG 1956 §61 Abs8 idF 2001/I/087;

LDG 1984 §106 Abs1 Z1;

LDG 1984 §106 Abs2;

Rechtssatz

Für die Anwendbarkeit des § 61 Abs. 8 GehG kann es nicht darauf ankommen, zu welchem Zeitpunkt die Schulleitung

dem Lehrer die Anordnung erteilt, einen vorübergehend an der Erfüllung seiner lehramtlichen P<ichten gehinderten

Lehrer zu vertreten.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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